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Der Weg zur Fischerprüfung 

Wer in Niedersachsen der Angelfischerei nachgehen will, bedarf einer abgelegten und be-

standenen Fischerprüfung. Diese wird vor einer vom Landesfischereiverband eingesetzten 

Prüfungskommission abgenommen.  

Nachfolgend möchten wir Sie informieren, wie Sie am besten und schnellsten zur Fischerprü-

fung kommen.  

Es beginnt mit dem Ausfüllen des Anmeldeformulars, welches Sie in der Geschäftsstelle, 

beim Ausbildungsleiter oder über unsere Website bekommen können. Reichen Sie uns zu-

sammen mit dem Formular ein Passbild und 20,00 Euro Anmeldegebühr ein.  

Wenn NICHT genügend Anmeldungen vorliegen, werden die Bewerber über den Ausfall in-

formieren. Findet der Lehrgang statt, bekommen Sie keine gesonderte Information.  

Wer am ersten Unterrichtsabend ohne Entschuldigung fehlt, verliert grundsätzlich sofort 

seine Teilnahmeberechtigung für diesen Lehrgang und kann sich für einen neuen Lehrgang 

erneut anmelden. Die gezahlte Anmeldegebühr wird nicht erstattet.  

Der Vorbereitungslehrgang umfasst 20 Doppelstunden in den einzelnen Sachgebieten. Die 
Unterrichtsabende finden jeweils Dienstags und Donnerstags in der Zeit von 19:00 Uhr bis 
20:45 Uhr im „Haus der Vereine“, Scharnhorststr. 101, 49808 Lingen, statt.  
Die Lehrgangsgebühr (einschließlich Prüfungsgebühr) beträgt zur Zeit:  

140,00 Euro für Erwachsene und  
120,00 Euro für Jugendliche.  

Diese ist am ersten Unterrichtsabend zu entrichten.  
Mit der Unterschrift unter der Anmeldung erklärt der Bewerber, dass er die obigen Regelun-

gen zur Kenntnis genommen hat und damit einverstanden ist.  

Der Vorbereitungslehrgang endet mit einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. 

Nach Bestehen der Prüfung bekommt jeder Prüfungsteilnehmer über 14 Jahren einen Prü-

fungsausweis ausgehändigt. Dieser berechtigt ihn dann zum Erwerb einer Angelerlaubnis 


